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die Herstellungskosten für das
Gebäude zur Erzielung von Ein-
künften getragen werden.

Anforderungen an den
Nachweis von Bewirtungs-
aufwendungen

Aufwendungen für die Bewirtung
von Personen aus geschäftlichem
Anlass sind nur in Höhe von 70 %
als Betriebsausgaben abzugs-
fähig. Die Bewirtungsaufwendun-
gen müssen angemessen sein.
Die Höhe und die betriebliche
Veranlassung sind nachzuwei-
sen. Zum Nachweis hat der Be-
wirtende schriftlich die folgen-
den Angaben zu machen: Ort,
Tag, Teilnehmer und Anlass der
Bewirtung sowie die Höhe der
Aufwendungen. Hat die Bewir-
tung in einer Gaststätte stattge-
funden, so genügen Angaben zu

AfA bei Gebäuden auf
fremdem Grund und Boden

Gebäude auf fremdem Grund
und Boden sind nach einer Ent-
scheidung des Bundesfinanz-
hofs wie ein materielles Wirt-
schaftsgut zu behandeln. Die
Abschreibung richtet sich nach
den für Gebäude geltenden
Grundsätzen.

Es kommt nicht darauf an, ob
die Nutzungsbefugnis auf einem
unentgeltlichen oder entgeltli-
chen Rechtsverhältnis beruht.
Für die Beurteilung ist auch un-
erheblich, ob Ersatzansprüche
gegen den Eigentümer des
Grundstücks bestehen oder die
Übernahme der Herstellungs-
kosten eine unentgeltliche Zu-
wendung an den Eigentümer
darstellt. Entscheidend ist, ob

dem Anlass und den Teilnehmern
der Bewirtung. Die Rechnung
ist beizufügen.

Das Finanzgericht Düsseldorf
hat entschieden, dass Bewir-
tungsaufwendungen auch dann
steuerlich geltend gemacht wer-
den können, wenn ordnungsge-
mäße Eigenbelege vorliegen.
Die Eigenbelege müssen An-
gaben zu Ort, Tag, Teilnehmern,
Anlass der Bewirtung und zur
Höhe der Aufwendungen ent-
halten.

Ist auf einer Bewirtungsrechnung
der Name des Rechnungsem-
pfängers nicht enthalten, schließt
dies die Abzugsfähigkeit der
Aufwendungen nicht aus. Aller-
dings ist die wirtschaftliche Be-
lastung durch Kreditkartenab-
rechnungen nachzuweisen.

Diese Informationen und weitere Beiträge 
finden Sie auf unserer Website.
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Eine unterbliebene Angabe des
Bewirtenden im Bewirtungsvor-
druck kann nach diesem Urteil
nachgeholt werden.

Das Urteilt weicht von der Recht-
sprechung des Bundesfinanz-
hofs ab. Deshalb muss nun der
Bundesfinanzhof endgültige
Klarheit schaffen.

Bei privater Nutzung mehre-
rer betrieblicher Fahrzeuge
durch ausschließlich eine
Person ist die 1 %-Regel für
jedes Fahrzeug anzuwenden

Für die Bewertung der privaten
Nutzung eines betrieblichen Kfz
stehen dem Unternehmer zwei
Methoden zur Verfügung, nämlich
die Führung eines Fahrtenbuchs
oder die sogenannte 1 %-Regel.
Hat ein Unternehmer mehrere
Fahrzeuge im Betriebsvermögen,
die er alle und ausschließlich
allein ohne Führung eines Fahr-
tenbuchs auch privat nutzt, ist
die 1 %-Regel fahrzeugbezogen,
also mehrfach anzuwenden.
Dies kann teuer werden, wie
folgendes Beispiel zeigt:

Ein Unternehmensberater hielt
durchgängig zwei, teilweise so-
gar drei Kfz in seinem Betriebs-
vermögen, die ausschließlich er
auch privat nutzte. Ein Fahrten-
buch führte er nicht. In seiner
Einkommensteuererklärung er-
mittelte er den privaten Nut-
zungsanteil für nur ein Fahrzeug.
Nach einer Außenprüfung än-
derte das Finanzamt die Ein-
kommensteuerbescheide und
setzte für alle Fahrzeuge priva-
te Nutzungsanteile nach der
1 %-Regel an. Der Unterneh-
mensberater wehrte sich erfolg-
los gegen das Finanzamt und
musste für jedes Kfz für jeden

Kalendermonat 1 % des inländi-
schen Listenpreises zuzüglich
der Kosten für Sonderausstat-
tungen einschließlich der Umsatz-
steuer als privaten Nutzungs-
anteil ansetzen.
(Quelle: Urteil des
Bundesfinanzhofs)

Hinweis: Die bisherige Verein-
fachungsregel, dass in solchen
Fällen die private Nutzung nur
für das teuerste Fahrzeug anzu-
setzen war, ist damit entfallen.

Eine Einkünfteerzielungsab-
sicht bei einer leer stehenden
Wohnung liegt nur bei ernst-
haften und nachhaltigen
Vermietungsbemühungen vor

Soweit Aufwendungen bereits
vor der Erzielung von Einnah-
men aus Vermietung und Ver-
pachtung angefallen sind, sind
diese als vorweggenommene
Werbungskosten zu berücksich-
tigen, wenn ein klar erkennba-
rer wirtschaftlicher Zusammen-
hang mit späteren Einkünften
aus Vermietung und Verpach-
tung besteht. Aufwendungen für
eine leer stehende Wohnung
können als vorweggenommene
Werbungskosten abziehbar sein,
wenn der Eigentümer der Woh-
nung sich endgültig entschlossen
hat, durch Vermieten der Woh-
nung wieder Mieteinnahmen zu
erzielen (Einkünfteerzielungs-
absicht).

Das Hessische Finanzgericht
hat entschieden, dass ernsthafte
und nachhaltige Vermietungs-
bemühungen erforderlich sind,
um eine Einkünfteerzielungs-
absicht bei einer leer stehenden
Wohnung nachzuweisen. Sucht
der Eigentümer für eine in einem

Wohngebiet liegende Wohnung
nur gewerblich oder selbststän-
dig Tätige als Mieter, und ist eine
z. B. gewerbliche Nutzung in
dem Gebäude unzulässig oder
nur unter bestimmten Voraus-
setzungen erlaubt, liegen keine
ernsthaften Vermietungsbemü-
hungen vor. Solche Bemühun-
gen führen nicht zu einer Ein-
künfteerzielungsabsicht. Der
Ansatz von (vorweggenomme-
nen) Werbungskosten ist dann
nicht möglich.

Kindergeld: Ende der
Ausbildung ist maßgebend

Ein 1982 geborener Sohn ab-
solvierte von September 2003
bis Juni 2005 eine Ausbildung
zum Verkehrsflugzeugführer.
Nach bestandener Prüfung ar-
beitete er von September 2005
bis Juni 2006 als Rettungs-
sanitäter. Die Einkünfte und Be-
züge lagen unter dem Jahres-
grenzbetrag von 7.680 € im Jahr
2005.

Erst in der Zeit von Juli bis Ok-
tober 2006 konnte der Sohn die
Musterberechtigung für den Flug-
zeugtyp Z bei der Fluggesell-
schaft X erwerben, die Voraus-
setzung für den Einsatz als Pilot
war. Seit Dezember 2006 ist der
Sohn als Pilot für die Fluggesell-
schaft X tätig. Die Familienkasse
hob die Festsetzung des Kinder-
gelds ab Juli 2005 auf, weil sie
der Ansicht war, die Ausbildung
habe mit Bestehen der Ausbil-
dungsprüfung geendet.

Der Bundesfinanzhof sah dies
anders. Die Berufsausbildung
endete erst mit Erwerb der Mus-
terberechtigung für den Flugzeug-
typ Z, ohne die der Pilotenberuf
nicht ausgeübt werden kann.

S t e u e r b e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t
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Unzulässige Fortsetzung
einer GmbH nach Ablehnung
der Insolvenzeröffnung
mangels Masse

Nach rechtskräftiger Ablehnung
der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens mangels Masse wird eine
GmbH aufgelöst; eine Fortset-
zung der GmbH ist unzulässig.
Die Möglichkeit der Fortsetzung
ist für den Fall der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens gesetzlich
nur dann vorgesehen, wenn ent-
weder das Verfahren auf Antrag
des Schuldners eingestellt oder
aber ein Insolvenzplan bestätigt
wird, der den Fortbestand der
Gesellschaft beinhaltet.

Gesellschaften, die nicht einmal
mehr die finanziellen Mittel zur
Durchführung eines Insolvenz-
verfahrens besitzen, sollen im
öffentlichen Interesse nach dem
Willen des Gesetzgebers mög-
lichst rasch beendet werden.
Demgegenüber sind Interessen
der Gesellschafter, die der Gesell-
schaft Mittel nicht rechtzeitig
zugeführt haben, an einer Fort-
setzung der aufgelösten Gesell-
schaft nicht schutzwürdig.

(Quelle: Beschluss des
Oberlandesgerichts Köln)

Auch in Rechnungen von
„Kleinstunternehmern“
konkrete Leistungsbeschrei-
bung für die Vorsteuerabzugs-
berechtigung erforderlich

Voraussetzung für den Vorsteuer-
abzug ist u. a., dass eine Rech-
nung die eindeutige und leicht
nachprüfbare Feststellung der
Leistung ermöglicht, über die
abgerechnet wird. Allgemeine
Bezeichnungen wie „Trocken-

Der Sohn war deshalb in der
Zeit von Juli bis Dezember 2005
an der Fortsetzung seiner Berufs-
ausbildung gehindert. Da auch
die Einkünfte und Bezüge unter
dem Jahresgrenzbetrag lagen,
war Kindergeld für den gesam-
ten Zeitraum zu gewähren.

Überschussprognose
bei nur halbjähriger
Ferienhausvermietung

Bei einer auf Dauer angelegten
Vermietungstätigkeit wird grund-
sätzlich von einer Einkünfteer-
zielungsabsicht ausgegangen.
Für Ferienimmobilien gelten da-
gegen andere Grundsätze. Von
einer Einkünfteerzielungsabsicht
ist in diesen Fällen nur dann
auszugehen, wenn das Objekt
ausschließlich an Feriengäste
vermietet und die Vermietung
die ortsübliche Vermietungszeit
weniger als 25 % unterschreitet.
Bei einer teilweisen Selbstnut-
zung muss der Eigentümer an-
hand einer Überschussprogno-
se nachweisen, dass eine Ein-
künfteerzielungsabsicht gegeben
ist. Dabei liegt die Beweislast
alleine beim Vermieter.

Einer solchen Überschussprog-
nose bedarf es auch bei Ob-
jekten, die nur halbjährig (z. B.
in der Sommersaison) vermietet
werden und in der übrigen Zeit
weder selbst genutzt noch zur
Vermietung bereit stehen. Grund-
lagen für die Prognoseerstellung
sind dabei die Verhältnisse zum
Zeitpunkt des Erwerbs der Im-
mobilie bzw. bei Beginn der
Vermietung.

(Quelle: Urteil des
Bundesfinanzhofs)

bauarbeiten“, „Fliesenarbeiten“
und "Außenputzarbeiten" rei-
chen nicht aus. Es muss viel-
mehr das Objekt, an dem die
Arbeiten ausgeführt wurden,
konkret bezeichnet werden. Die
Anforderungen an die Leistungs-
beschreibung gelten einheitlich
für alle Unternehmer. Es gibt
keine Erleichterungen für sog.
„Kleinstunternehmer“.

(Quelle: Beschluss des
Bundesfinanzhofs)

Eigenbedarfskündigung
zulässig bei geplanter
Wohnungsnutzung durch
volljährig gewordenes Kind

In einem vom Landgericht Bonn
entschiedenen Fall kündigte der
Vermieter das Mietverhältnis,
weil die volljährig gewordene
Tochter in der Wohnung erst-
malig einen eigenen Hausstand
begründen wollte. Hiergegen
wendete sich der Mieter mit
dem Hinweis, dass das Kündi-
gungsschreiben keine näheren
Angaben zu den bisherigen
Wohnverhältnissen der Tochter
enthalte.

Das Gericht hielt die vom Ver-
mieter angeführte Begründung
für ausreichend. Die Einrichtung
eines eigenen Hausstands des
volljährig werdenden Kinds stel-
le ein berechtigtes Interesse für
den geltend gemachten Eigen-
bedarf dar. Die Kündigung sei
damit hinreichend beschrieben.
Weitere Einzelheiten zu den bis-
herigen Wohnverhältnissen müs-
se der Vermieter nicht mitteilen.
Allein schon die Begründung
eines eigenständigen Haushalts
stelle für sich genommen ein
vernünftiges Anliegen dar. In
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einem Kündigungsschreiben
müssen nur die Kerntatsachen
mitgeteilt werden, aus denen
sich das berechtigte Interesse
ergibt.

Vorsteueraufteilung bei
Baumaßnahmen von deren
Einordnung als Herstellungs-
oder Erhaltungsaufwand
abhängig

Errichtet ein Unternehmer ein
Gebäude oder tätigt im Zusam-
menhang mit dessen Erwerb
sog. anschaffungsnahe Aufwen-
dungen, kommt es für den Vor-
steueraufteilungsmaßstab (z. B.
Flächenmaßstab) darauf an, in
welchem Umfang das gesamte
Gebäude zur Ausführung nicht
umsatzsteuerbarer bzw. umsatz-
steuerpflichtiger Ausgangsleis-
tungen einerseits und steuer-
freier Ausgangsleistungen an-
dererseits verwendet wird.

Bei Erhaltungsaufwendungen
an einem bestehenden Gebäu-
de kommt es demgegenüber
darauf an, wie der Gebäudeteil
genutzt wird, für den die Erhal-
tungsaufwendungen entstehen.
Dies hat der Bundesfinanzhof in
Bestätigung seiner Rechtspre-
chung, der sich die Finanzver-
waltung mittlerweile angeschlos-
sen hat, entschieden.

Darüber hinaus hat der Bundes-
finanzhof entschieden, dass der
Unternehmer an den von ihm
gewählten sachgerechten Auf-
teilungsmaßstab gebunden ist,
sobald der entsprechende Um-
satzsteuerbescheid formell be-
standskräftig geworden ist, also
nicht mehr mit dem Einspruch
angefochten werden kann.         

Kein Wechsel von der
Aktivierung des Feldinventars
zu einem Verzicht auf dessen
Bewertung

Einem Landwirt steht es grund-
sätzlich frei, seine Feldbestände
zu aktivieren. Hat er sich jedoch
einmal zu einer Aktivierung ent-
schlossen, ist er daran auch für
die Zukunft gebunden.

Bei landwirtschaftlichen Betrieben
mit jährlicher Fruchtfolge kann
von einer Aktivierung des Feld-
inventars und der stehenden
Ernte aus Billigkeitsgründen ab-
gesehen werden. Hat der Land-
wirt jedoch die Bestände akti-
viert, ist er aus Gründen der
Bewertungsstetigkeit daran für
die Zukunft gebunden. Ein nach-
träglicher Verzicht auf diese
Aktivierung ist nicht möglich.

(Quelle: Urteil des
Bundesfinanzhofs)

Mieter haftet für die von
Umzugshelfern verursachten
Schäden

Nimmt ein Mieter beim Einzug
in eine Mietwohnung die Hilfe
dritter Personen in Anspruch, so
haftet er für die von diesen Per-
sonen schuldhaft verursachten
Schäden.

Nach Auffassung des Amtsge-
richts Gummersbach sind Um-
zugshelfer Erfüllungsgehilfen
des Mieters, für deren Fehlver-
halten er einzutreten hat. Aus
dem Mietvertrag trifft den Mieter
die Nebenpflicht, beim Einzug
in das Gebäude keine Beschä-
digungen zu verursachen.

S t e u e r b e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t

Kommt es dennoch zu Beschä-
digungen an der Mietsache, haf-
tet der Mieter für die verursach-
ten Schäden. Es bleibt diesem
jedoch unbenommen, bei den
Helfern Regress zu nehmen.

Mieterhöhung bei fehlge-
schlagener Übertragung von
Schönheitsreparaturen zulässig

Bei öffentlich gefördertem und
preisgebundenem Wohnraum
ist der Vermieter berechtigt, die
Kostenmiete einseitig zu erhöhen,
wenn die im Mietvertrag enthal-
tene Klausel über die Abwälzung
der Schönheitsreparaturen un-
wirksam ist.

In einem vom Bundesgerichts-
hof entschiedenen Fall hatte der
Vermieter dem Mieter angebo-
ten, die unwirksame durch eine
wirksame Klausel zu ersetzen.
Diese Vertragsänderung hatte
der Mieter abgelehnt. Daraufhin
erhöhte der Vermieter die Miete.
Zu Recht, meinte das Gericht.
Da die Klausel über die Über-
tragung der Schönheitsrepara-
turen auf den Mieter unwirksam
sei, habe nunmehr der Vermieter
diese Kosten zu tragen. Dies
rechtfertige eine Mieterhöhung,
weil die Kosten der Schönheits-
reparaturen in der vom Mieter
bisher gezahlten Miete nicht ent-
halten gewesen seien. Es sei
auch nicht systemwidrig, dem
Vermieter preisgebundenen
Wohnraums bei unwirksamer
Schönheitsreparaturklausel eine
Abwälzung dieser Kosten im
Wege einer Mieterhöhung auf
den Mieter zu gestatten, während
dies im Bereich des „freien
Markts“ nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs nicht
möglich ist.



- 6 -

Änderung der Bemessungs-
grundlage beim Verkauf einer
Gewerbeimmobilie

Eine GbR verkaufte noch vor
Fertigstellung eines Einkaufs-
zentrums ein Grundstück und
optierte bzgl. des Verkaufs zur
Umsatzsteuer. Im notariellen
Vertrag gab die GbR eine Miet-
garantie gegenüber dem Käufer
ab. Da die zugesagten Mieterträ-
ge nicht erreicht wurden, einigten
sich die Beteiligten später auf
eine Ausgleichszahlung der GbR
an den Käufer. In der Umsatz-
steuer-Jahreserklärung machte
die GbR die Zahlung als nach-
trägliche Kaufpreisminderung
geltend, was das Finanzamt ab-
lehnte. Das Finanzamt hatte in
der Zahlung einen echten Scha-
densersatz gesehen, der nicht
der Umsatzsteuer unterliegt.

Der Bundesfinanzhof hat ent-
schieden, dass die Minderung
der Bemessungsgrundlage einen
unmittelbaren Zusammenhang
einer Zahlung mit der zuvor er-
brachten Leistung voraussetzt.
Dies war im vorliegenden Fall ge-
geben, weil die Zahlung den Min-
derwert der Immobilie ausglich.

Unternehmereigenschaft
setzt die Absicht voraus,
Einnahmen zu erzielen

Unternehmer kann nur sein, wer
die Absicht hat, Einnahmen zu
erzielen. Er muss zumindest be-
absichtigen, Leistungen gegen
Entgelt zu erbringen. Wer dauer-
haft ausschließlich unentgeltliche
Leistungen erbringt, kann nicht
Unternehmer sein. Unschädlich
ist, wenn der Unternehmer nur
vorübergehend keine entgelt-
lichen Leistungen ausführt.

Berücksichtigung als Kind in Fra-
ge, wenn dieses sich daneben
einer ernsthaft und nachhaltig
betriebenen Ausbildung unter-
zieht. Eine Vollerwerbstätigkeit
ist nur dann schädlich, wenn das
Kind sie in einer Übergangszeit
zwischen zwei Ausbildungsab-
schnitten oder während des
Wartens auf einen Ausbildungs-
platz ausübt. Ein Kindergeld-
anspruch besteht allerdings nur
unter der Voraussetzung, dass
die Einkünfte und Bezüge des
Kindes im Ausbildungszeitraum
die maßgeblichen Grenzen nicht
übersteigen.

Zusammenfassende Meldung
muss ab Juli 2010 früher
abgegeben werden

Am 1. Juli 2010 tritt eine neue
Vorschrift in Kraft, die die Vor-
gaben der EU umsetzt und die
Frist zur Abgabe der Zusam-
menfassenden Meldungen bei
innergemeinschaftlichen Waren-
lieferungen und Lieferungen er-
heblich verkürzt.

Ein Unternehmer muss bis zum
25. Tag nach Ablauf jedes Ka-
lendermonats (Meldezeitraum),
in dem er innergemeinschaftliche
Warenlieferungen ausgeführt
hat, dem Bundeszentralamt für
Steuern eine Meldung (Zusam-
menfassende Meldung) nach
amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz übermitteln, in der er
die entsprechenden Angaben
zu machen hat. Eine Fristver-
längerung gibt es nicht.

Soweit die Summe der Bemes-
sungsgrundlagen für innerge-
meinschaftliche Warenlieferungen
weder für das laufende Kalen-
dervierteljahr noch für eines der

Ausgehend von diesen Grund-
lagen hat der Bundesfinanzhof
entschieden, dass die Unterneh-
mereigenschaft von Miteigentü-
mern eines Hotel-Appartements
zu verneinen ist, wenn diese das
Appartement dauerhaft unentgelt-
lich einer Hotel-Betriebsgesell-
schaft überlassen. Die unentgelt-
liche Überlassung kann  z. B.
darauf beruhen, dass die Eigen-
tümer des Appartements an der
Hotel-Betriebsgesellschaft betei-
ligt sind. Ist die Miteigentümer-
gemeinschaft nicht Unternehmer,
kann sie z. B. keinen Vorsteuer-
anspruch aus den Gebäudeher-
stellungskosten geltend machen.

Berufsbegleitendes
Fachhochschulstudium
als Berufsausbildung

Ein berufsbegleitendes Fach-
hochschulstudium kann als Be-
rufsausbildung anerkannt werden,
wenn es ernsthaft und nachhal-
tig betrieben wird. An dieser Be-
urteilung ändert sich nichts, wenn
daneben eine Teil- oder Vollzeit-
erwerbstätigkeit ausgeübt wird.
Hierzu folgender Fall:

Ein 22-jähriger Bankkaufmann
mit abgeschlossener Ausbildung
wurde nach Beendigung der
Lehre in ein Vollzeitarbeitsver-
hältnis übernommen. Bereits
während der Ausbildung begann
er berufsbegleitend ein Studium
an einer Fachhochschule im
Studienfach Wirtschaft mit dem
Ausbildungsziel Diplom-Kauf-
mann. Mit Beendigung der Aus-
bildung stellte die Familienkasse
die Kindergeldzahlungen ein.

Der Bundesfinanzhof dagegen
hielt einen Kindergeldanspruch
für gerechtfertigt. Auch bei Voll-
zeiterwerbstätigkeit kommt eine
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Die in dieser Mandantenzeitung
gegebenen Informationen können
die zugrundeliegenden Sachver-
halte oftmals nur verkürzt wieder-
geben. Wir bitten Sie daher, vor
Entscheidungen auf der Grundlage
dieser Informationen, diesbezüg-
lich mit uns Kontakt aufzunehmen.
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S t e u e r b e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t

vier vorangegangenen Kalender-
vierteljahre jeweils mehr als
50.000 € beträgt, kann die Zu-
sammenfassende Meldung bis
zum 25. Tag nach Ablauf des
Kalendervierteljahres übermit-
telt werden.

Übersteigt die Summe der Be-
messungsgrundlage für innerge-
meinschaftliche Warenlieferun-
gen und für Lieferungen im Laufe
eines Kalendervierteljahres
50.000 €, hat der Unternehmer
bis zum 25. Tag nach Ablauf des
Kalendermonats, in dem dieser

Betrag überschritten wird, eine
Zusammenfassende Meldung
für diesen Kalendermonat und
die bereits abgelaufenen Kalen-
dermonate dieses Kalendervier-
teljahres zu übermitteln.

Vom 1. Juli 2010 bis zum 31.
Dezember 2011 tritt an die Stelle
des Betrags von 50.000 € der
Betrag von 100.000 €.

Für Unternehmer, die im übrigen
Gemeinschaftsgebiet steuer-
pflichtige sonstige Leistungen
ausgeführt haben, für die sie für

in einem anderen Mitgliedstaat
ansässige Leistungsempfänger
die Steuer dort schulden, gilt
ähnliches.

Hinweis: Falls Dauerfristver-
längerung zur Abgabe der Um-
satzsteuervoranmeldungen be-
antragt worden ist, fallen die
Abgabefristen auseinander. Be-
troffene Unternehmen müssen
ab Juli 2010 die Buchführungs-
unterlagen erheblich  früher
bei ihrem Steuerberater ein-
reichen.

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu
können, dass Nicole Kalteier nach
erfolgreich bestandener Prüfung zur
Steuerfachangestellten, nunmehr
unser Team verstärken wird.

Herzlichen Glückwunsch!

Personelle Veränderungen

Mit dem neuen Lehrjahr begannen
in unserer Kanzlei Jana Herzog und
Christopher Hirsch Ihre Ausbildung
zur/zum Steuerfachangestellten.

Wir wünschen viel Erfolg in
den kommenden drei Jahren
ihrer Ausbildung!
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Besuchen Sie uns auf unserer neuen Homepage! 
Sie finden uns jetzt unter

www.schuber-partner.de
Neben den aktuellen Steuerinformationen erhalten Sie branchenspezifische Neuigkeiten in
folgenden Rubriken:

Handwerk und Industrie
Handel und Dienstleistungen

Landwirtschaft
Heil- und Pflegeberufe

Aktuelle Informationen können Sie direkt von der Startseite entnehmen.

Wir informieren Sie über unsere neuesten Dienstleistungsangebote und stellen Ihnen weitere Links
zur Verfügung.

Der geschützte Mandantenbereich steht Ihnen zukünftig auch wieder unter den Ihnen bekannten
Zugangsdaten bereit.

Haben Sie alles gefunden?
Vermissen Sie Informationen?

Gerne nehmen wir Ihre Anregungen,
Wünsche und Hinweise entgegen!


